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� Die Berücksichtigung der Ausbildungssuche als Anrechnungszeit wird 

auf Versicherte ab vollendetem 17. Lj. beschränkt 

� Die Anpassung des AR richtet sich ab Juli 2005 nach der Entwicklung 
(a) der Veränderung der BLG-Summe je durchschnittlich beschäftig-

ten ArbN, (b) der Veränderung des Beitragssatzes zur ArV/AnV sowie 

des AVA (bis 2011) und (c) des Nachhaltigkeitsfaktors. Der jeweils 
neue AR wird in der Zeit vom 01.07.2005 bis zum 01.07.2011 nach 

folgender Formel ermittelt: 

ARt = ARt-1 x (BEt-1/BEt-2) x (100–AVAt-1–RVBt-1 / 100–AVAt-2–RVBt-2) x 
((1 – RQt-1/RQt-2) x α + 1) 

Ab Juli 2012 wird der jeweils neue AR nach folgender Formel ermit-

telt: 

ARt = ARt-1 x (BEt-1/BEt-2) x (100–AVA2010–RVBt-1 / 100–AVA2010–RVBt-2) 
x ((1 – RQt-1/RQt-2) x α + 1) 

Im »Riester-Faktor« der Anpassungsformel werden demnach ab 

2012 (bisher: 2011) weiterhin 100% (AVmEG: 90%) des Durch-
schnittsentgelts berücksichtigt.  

Ab der Rentenanpassung 2006 wird BEt-2 mit folgendem Faktor ver-

vielfältigt (Ziel ist eine Orientierung der Rentenanpassung an der 
Veränderung der versicherungspflichtigen Entgelte – statt wie bisher 

an der Entwicklung der BLG-Summe/ArbN, die auch Entgelte ober-

halb der BBG und die Bezüge der Beamten umfasst):  
(BEt-2/BEt-3) / (bBEt-2/bBEt-3) 

Hierbei ist bBE die beitragspflichtige BLG-Summe je durchschnittlich 

beschäftigten ArbN ohne Beamte einschließlich der Empfänger von 

Alg. Die beitragspflichtige BLG-Summe wird ermittelt, indem die 
Pflichtbeiträge der in der ArV/AnV pflichtversicherten Beschäftigten 

eines Kalenderjahres aus dem Lohnabzugsverfahren (einschl. der von 

der BA für Alg-Empfänger abgeführten Pflichtbeiträge) durch den 
durchschnittlichen Beitragssatz in der ArV/AnV des selben Kalender-

jahres und die an die KKn abgeführten Beiträge für geringfügig Be-

schäftigte durch den maßgebenden ArbGeb-Anteil (12%) dividiert 
werden. 

Der AVA für das Jahr 2010 beträgt 4,0%.  

Der Nachhaltigkeitsfaktor wird ermittelt, indem der Wert eins um die 
Veränderung des Rentnerquotienten im vergangenen gegenüber 

dem vorvergangenen Kalenderjahr vermindert, mit dem Parameter 

alpha vervielfältigt und um den Wert eins erhöht wird; der Parame-
ter alpha beträgt 0,25. Der Rentnerquotient wird ermittelt indem die 

Anzahl der Äquivalenzrentner durch die Anzahl der Äquivalenzbei-

tragszahler dividiert wird. Die Anzahl der Äquivalenzrentner ergibt 

sich aus der Division des Gesamtvolumens der Renten eines Kalen-
derjahres (ohne durch den Bund erstattete Renten bzw. Rententeile) 

durch eine Regelaltersrente der ArV/AnV mit 45 EP des selben Ka-

lenderjahres; die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler ergibt sich, in-
dem das Gesamtvolumen der beitragspflichtigen Einnahmen aller in 

der ArV/AnV versicherungspflichtig Beschäftigten (einschl. der ge-

ringfügig Beschäftigten und der Alg-Bezieher) eines Kalenderjahres 
durch das Durchschnittsentgelt des selben Kalenderjahres dividiert 

wird. Die Anzahl der Äquivalenzrentner und Äquivalenzbeitragszah-

ler ist auf 1.000 Personen genau zu berechnen. 
Der Faktor für die Veränderung des Beitragssatzes (»Riester-Faktor«) 

und der Nachhaltigkeitsfaktor sind soweit nicht anzuwenden als die 

Wirkung beider Faktoren den bisherigen AR verringert oder einen 

(wegen sinkender Löhne und Gehälter) geringer festzusetzenden AR 
zusätzlich verringert.  

Der AR(O) ist mindestens um den v.H.-Satz anzupassen, um den der 

AR angepasst wird. 
� Ziel des Anpassungsverfahrens ist künftig alleine die Begrenzung des 

Beitragssatzanstiegs auf 20% (2020) bzw. 22% (2030). Die bisherige 

»Niveausicherungsklausel« des § 154 Abs. 3 SGB VI für das (Netto-) 
Standardrentenniveau (67% nach »Riester«-Rechnung) wird gestri-

chen. Als Mindestsicherungsziel wird ein Nettorentenniveau vor 

Steuern in Höhe von 46% (bis 2020) bzw. 43% (bis 2030) festgelegt; 
diese Werte entsprechen dem bei den vorgegebenen Beitragssatz-

obergrenzen ohnehin erreichbaren Sicherungsniveau (Schätzstand 

Ende 2003). Das Nettorentenniveau vor Steuern ist der Verhältnis-
wert einer Standardrente (Regelaltersrente) mit 45 EP unter Abzug 

des durchschnittlich auf sie entfallenden KVdR/PVdR-Beitrags zum 

Durchschnittsentgelt unter Abzug des durchschnittlich zu entrich-

tenden ArbN-Anteils zur SV und des durchschnittlichen Aufwands zur 

geförderten privaten Altersvorsorge (»Riester-Rente«). – Ohne Be-

rücksichtigung des geplanten AltEinkG sinkt das Nettostandardren-

tenniveau nach Angaben des VDR von 68,9% (2002) über 64,5% 
(2015) auf 58,5% in 2030; durch den Übergang zur nachgelagerten 

Besteuerung ergibt sich für den Standardrentenzugang 2015 ein Net-

torentenniveau von 62,5% und für den Zugang 2030 ein Niveau von 
52,2%. 

� Die bisherige Schwankungsreserve wird in «Nachhaltigkeitsrücklage» 

umgetauft; der obere Zielwert wird von 0,7 auf 1,5 Monatsausgaben 
erhöht («Höchstnachhaltigkeitsrücklage»), der untere Zielwert von 

0,2 Monatsausgaben («Mindestrücklage») wird beibehalten. 

� Einführung einer Berichtspflicht der Bundesregierung für das Jahr 

2008 darüber, ob die nach heutiger Einschätzung für das Jahr 2035 
erforderliche Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre Bestand 

hat, auch um das neue Mindestsicherungsziel sicherzustellen. Die 

Berichtspflicht erstreckt sich auch auf Vorschläge darüber, durch 
welche sonstigen Maßnahmen das Sicherungsziel von 46% über das 

Jahr 2020 hinaus (unter Wahrung der Beitragssatzstabilität) auf-

rechterhalten werden kann. 
� Der Vertrauensschutz im Zusammenhang mit der Anhebung der Al-

tersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 

oder nach Alterszeitarbeit (seit 1997) wird auf Personen erweitert, 
die am 14.02.1996 (Stichtag) in einem bereits gekündigten Arbeits-

verhältnis standen, anschließend eine weitere Beschäftigung ange-

treten haben und über Atz den Rentenzugang erreichen. 

� Ab 2006 wird die Altersgrenze für die frühestmögliche Inanspruch-
nahme einer Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteil-

zeitarbeit in monatlichen Stufen um je einen Monat vom vollendeten 

60. auf das vollendete 63. Lj. angehoben (betroffen sind Geburts-
jahrgänge ab 1946). Vertrauensschutz (Inanspruchnahme weiterhin 

ab vollendetem 60. Lj. möglich) erhalten Versicherte,  

- die am 1. Januar 2004 arbeitslos waren, 
- deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung oder Vereinba-

rung, die vor dem 1. Januar 2004 erfolgt ist, nach dem 31. Dezem-

ber 2003 beendet worden ist, 
- deren letztes Arbeitsverhältnis vor dem 01.01.2004 beendet wor-

den ist und die am 01.01.2004 beschäftigungslos (also nicht genau 

an diesem Tag arbeitslos) waren, 
- die vor dem 1. Januar 2004 Altersteilzeitarbeit im Sinne der §§ 2 

und 3 Abs. 1 Nr. 1 des AtG vereinbart haben oder 

- die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus 

bezogen haben. 
Einer vor dem 1. Januar 2004 abgeschlossenen Vereinbarung über 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht eine vor diesem Tag 

vereinbarte Befristung des Arbeitsverhältnisses oder Bewilligung ei-
ner befristeten arbeitsmarktpolitischen Maßnahme gleich. Ein be-

stehender Vertrauensschutz wird insbesondere durch die spätere 

Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder den Eintritt in eine neue 
arbeitsmarktpolitische Maßnahme nicht berührt. 

� Infolge der Aussetzung der Rentenanpassung 2004 wird der im 

»Riester-Faktor« der Rentenanpassungsformel zu berücksichtigende 
AVA für das Jahr 2003 nicht angehoben und erreicht folglich erst für 

das Jahr 2010 (bisher: 2009) den Wert von 4,0%. 

 

2005 
Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)  

Bei der Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen und späteren Renten-

leistungen greifen folgende Änderungen Platz: 
� Die Beiträge zur GRV (bzw. zur Alterssicherung) sind für das Jahr 

2005 zu 60% (abzüglich des vollen, steuerfreien ArbGeb-Anteils) als 

Sonder-ausgabe steuerlich abziehbar (maximal 60% von max. 20.000 
Euro und Günstigerprüfung altes/neues Recht in den Jahren 2005 bis 

2019 für Niedrigeinkommensbezieher); der Prozentsatz erhöht sich 

in jedem folgenden Kalenderjahr um 2 Prozentpunkte. – Im Jahre 
2005 sind somit 20% des ArbN-Beitrags abziehbar; Bsp.: beitrags-

pflichtiges Brutto 30.000 EUR, Beitragssatz 19,5%, Gesamtbeitrag 

5.850 EUR (ArbGeb 2.925 EUR, ArbN 2.925 EUR), davon 60% (3.510 
EUR) abzüglich des steuerfreien ArbGeb-Beitrags ergibt 585 EUR (= 

20% von 2.925 EUR). -  Ab dem Jahre 2025 wird der ArbN-Beitrag 

vollständig bei der Ermittlung der einkommensteuerrechtlichen Be-

messungsgrundlage berücksichtigt.  
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� Parallel zur Freistellung der Beiträge von der Besteuerung werden 

die Renten bei Zugang ab 2040 voll besteuert (Übergang zur nachge-

lagerten Besteuerung). Der der Einkommensteuer unterliegende An-
teil der Renten (Besteuerungsanteil) richtet sich nach dem Jahr des 

Rentenbeginns. Für den Rentenbestand und den Rentenzugang des 

Jahres 2005 beträgt der Besteuerungsanteil 50%; er wird für jeden 
neu hinzukommenden Rentenjahrgang bis zum Jahre 2020 in Schrit-

ten von 2% auf 80% und anschließend in Schritten von 1% bis zum 

Jahre 2040 auf 100% angehoben. Der sich nach Maßgabe des Be-
steuerungsanteils ergebende steuerfreie Betrag der Jahresbruttoren-

te wird für jeden Rentenjahrgang (Kohorte) auf Dauer – als fester, 

undynamischer Euro-Betrag (individueller Rentenfreibetrag) – fest-

geschrieben; die Festschreibung gilt ab dem Jahr, das dem Renten-
zugang folgt (durch Bezugnahme auf die erste volle Jahresrente wird 

vermieden, dass bei ansonsten gleichen Sachverhalten aber unter-

schiedlichem unterjährigem Zugangsdatum unterschiedliche steuer-
freie Rentenbeträge dauerhaft festgeschrieben werden). Die Fest-

schreibung des individuellen Rentenfreibetrages kann dazu führen, 

dass zunächst steuerfrei bezogene Renten infolge der Rentenanpas-
sungen steuerlich belastet werden. – Bei einer Veränderung des Jah-

resbetrags der Rente – z.B. durch Einkommensanrechnung, Wechsel 

von Teil- in Vollrente oder Wegfall der Rente (nicht dagegen durch 
regelmäßige Anpassungen) – ändert sich der steuerfreie Teil der Ren-

te in dem Verhältnis, in dem der veränderte Jahresbetrag der Rente 

zum Jahresbetrag der Rente steht, der der Ermittlung des steuer-

freien Teils der Rente zugrunde lag. – Folgen Renten aus derselben 
Versicherung einander nach (z.B. von einer EM-Rente in eine Regelal-

tersrente mit 65 Jahren, Hinterbliebenenrente oder Unterbrechung 

bei Bezug einer großen Witwenrente), so richtet sich der der Besteu-
erung unterliegende Anteil der Rente nach dem Prozentsatz des Jah-

res, das sich ergibt, wenn die Laufzeit der vorhergehenden Rente von 

dem Jahr des Bezugs der späteren Rente abgezogen wird. 
� Die Besteuerung wird durch Rentenbezugsmitteilungen der RV-

Träger (bzw. Lebensversicherungsunternehmen) an die »zentrale 

Stelle« (bei der BfA) sicher gestellt 
Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung führt das AltEinkG zu fol-

genden Neuregelungen: 

� In den externen Durchführungswegen (Direktversicherung, Pensi-
onskasse und Pensionsfonds) können Beschäftigte auch für Zeiten 

ohne Entgeltzahlung (z.B. bei Krankengeldbezug oder während El-

ternzeit) die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen 

(aus versteuertem und verbeitragtem Entgelt) fortsetzen; die Ver-
sorgungszusage des ArbGeb umfasst dann auch die Ansprüche aus 

den Eigenbeiträgen. Für diese Eigenbeiträge gelten die Sonderrege-

lungen zur Entgeltumwandlung entsprechend (z.B. sofortige(r) Un-
verfallbarkeit bzw. Insolvenzschutz). 

� Die Möglichkeiten zur Abfindung von Anwartschaften auf betrAV 

werden eingeschränkt. 
� Die Möglichkeiten zur Übertragung von Versorgungsanwartschaften 

und -verpflichtungen der betrAV nach Beendigung eines Arbeitsver-

hältnisses (Portabilität) werden erweitert – bei internen Durchfüh-
rungswegen (Direktzusage, U-Kasse) nur, sofern Einvernehmen zwi-

schen den Beteiligten (alter ArbGeb, neuer ArbGeb und ArbN) be-

steht; keine Anwendung findet die Neuregelung auf Zusatzversor-

gungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes. Neben der Übertra-
gung in Form der Übernahme der Versorgungszusage kann auch der 

Wert der vom ArbN beim alten ArbGeb (bzw. dessen Versorgungs-

einrichtung) erworbenen unverfallbaren Anwartschaft in einen Kapi-
talbetrag umgerechnet und auf den neuen ArbGeb (bzw. dessen Ver-

sorgungseinrichtung) übertragen werden, der dem ArbN eine dem 

Übertragungswert wertgleiche Zusage geben muss; in diesem Fall 
geht bei vollständiger Übertragung die Versorgungszusage des alten 

ArbGeb unter. Die Zusage des neuen ArbGeb muss neben der Alters-

vorsorge nicht zwingend auch die anderen beiden biometrischen Ri-
siken abdecken. Bei externen Durchführungswegen hat der ArbN ein 

Recht auf Übertragung, wenn er den Anspruch innerhalb eines Jah-

res nach Ausscheiden beim alten ArbGeb geltend macht (gilt nur für 
neue Versorgungszusagen, die nach 2004 erteilt wurden). Der An-

spruch ist begrenzt auf Anwartschaften, deren Wert im Übertra-

gungsjahr die RV-BBG (West) nicht übersteigt; wird die Grenze über-

schritten besteht kein Recht auf teilweise Mitnahme – die vertragli-

che Vereinbarung höherer Gesamt-Übertragungswerte ist allerdings 

möglich. Für Anwartschaften aus dem auf Rechtsanspruch beruhen-

den Übertragungswert besteht sofortiger Insolvenzschutz - Anwart-
schaften aus darüber hinausgehenden Übertragungswerten können 

vertraglich für die PSV-Schutzfrist (zwei Jahre) insolvenzgeschützt 

werden. Der neue ArbGeb hat zudem die (übertragene, extern 
durchgeführte) betrAV extern durchzuführen, damit eine evtl. künf-

tig anstehende nochmalige Mitnahme nicht ausgeschlossen werden 

kann. – Der Übertragungswert berechnet sich nach dem Barwert der 
Anwartschaft (Direktzusage, U-Kasse) bzw. dem bis zum Übertra-

gungszeitpunkt beim Versorgungsträger gebildeten Kapital (Direkt-

versicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds).  

� Nimmt ein ArbN das für ihn beim ehemaligen ArbGeb aufgebaute 
Betriebsrentenkapital zur Versorgungseinrichtung seines neuen Arb-

Geb mit, so hat die Übertragung selbst keine steuerlichen Folgen. Für 

die Besteuerung der späteren – auf dem Übertragungsbetrag beru-
henden - Leistungen bleibt die steuerliche Behandlung der Beiträge 

vor der Übertragung maßgebend (Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 

EStG, individuelle Besteuerung, Pauschalversteuerung nach § 40b 
EStG). 

� In die (begrenzte) Steuerfreiheit des § 3 Nr. 63 EStG werden ab 2005 

auch Beiträge zu einer Direktversicherung einbezogen (Neufälle; in 
Altfällen müssen ArbN gegenüber dem ArbGeb auf die Anwendung 

des § 3 Nr. 63 EStG verzichten, um weiter die Pauschalversteuerung 

nutzen zu können), sofern die Versorgungszusage eine Auszahlung in 

Form einer lebenslangen monatlichen Rente oder eines Auszah-
lungsplans mit Restkapitalverrentung vorsieht. 

� Für die Inanspruchnahme der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG 

wird auf eine ArbGeb-bezogene Betrachtung umgestellt; bei ArbGeb-
Wechsel kann während eines Kalenderjahres der Höchstbetrag der 

steuerlichen Förderung der betrAV (4% der RV-BBG) also erneut in 

Anspruch genommen werden. 
� Als Ersatz für den Wegfall des § 40b EStG wird der steuerfreie 

Höchstbetrag des § 3 Nr. 63 EStG (4 v.H. der RV-BBG West) für nach 

2004 erteilte Versorgungszusagen um einen festen Betrag (1.800 
EUR/Jahr) erhöht; Beitragsfreiheit wird für diesen Betrag nicht ge-

währt. 

� Als Ersatz für den Wegfall der Pauschalbesteuerung von Beiträgen 
für kapitalgedeckte Direktversicherungs- und Pensionskassenzusagen 

(für Neuverträge ab 2005) und die entsprechende Vervielfältigungs-

regelung des § 40b EStG eröffnet § 3 Nr. 63 EStG künftig die Mög-

lichkeit, Abfindungszahlungen oder Wertguthaben aus AZ-Konten 
steuerfrei (1.800 Euro pro Beschäftigungsjahr) für den Aufbau kapi-

talgedeckter betrAV zu nutzen; der so nutzbare maximale steuerfreie 

Betrag mindert sich um die steuerfreien Beträge, die der ArbGeb im 
Jahr der Beendigung des Dienstverhältnisses und in den sechs voran-

gegangenen Kalenderjahren erbracht hat (Kalenderjahre vor 2005 

sind nicht zu berücksichtigen). 
� Der Beamten- und Werkspensionären (Direktzusage, U-Kasse) zu-

stehende ArbN-Pauschbetrag (920 EUR) wird nach einer Übergangs-

zeit auf den für andere Altersbezüge geltenden Werbungskosten-
pauschbetrag (102 EUR) gesenkt. 

Die Änderungen im Bereich der privaten Altersvorsorge und »Riester«-

Rente beziehen sich hauptsächlich auf folgende Punkte: 

� Als Sockelbetrag für die Altersvorsorgezulage sind ab 2005 jährlich 
60 Euro zu leisten (bisher: Staffelung nach Kinderzulagenberechti-

gung zwischen 60 und 90 Euro). 

� Der Anleger kann den Anbieter eines »Riester«-Produkts bevoll-
mächtigen, für ihn die Zulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen 

(Dauerzulageantrag bis auf Widerruf); damit entfällt beim Anbieter 

die jährliche Übersendung eines Antragsformulars an den Zulagebe-
rechtigten. Die »zentrale Stelle« (bei der BfA) wird befugt, die bei-

tragspflichtigen Einnahmen des Zulageberechtigten beim RV-Träger 

selbst zu erfragen. 
� Der Katalog der Zertifizierungskriterien für »Riester«-Produkte wird 

gestrafft; u.a. entfallen das Erfordernis lfd. Beitragszahlung in der 

Ansparphase und die produktbezogenen Anlagevorschriften. Der 
Mindestzeitraum für die Verteilung der Abschluss- und Vertriebskos-

ten wird von zehn auf fünf Jahre reduziert. Bis zu zwölf (bisher: drei) 

monatliche Leistungen können in einer Auszahlung zusammenge-

fasst werden. Die bisher bereits per Gesetzesauslegung zugelassene 
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Teilkapitalauszahlung bzw. Auszahlung in variablen Teilraten außer-

halb der monatlich gleich bleibenden oder steigenden Leistungen 

wird gesetzlich auf 30% des zu Beginn der Auszahlungsphase zur Ver-
fügung stehenden Kapitals begrenzt; auch ist eine gesonderte Aus-

zahlung der in der Auszahlungsphase anfallenden Zinsen und Erträge 

zulässig. 
� Für ab 2006 neu abgeschlossene Altersvorsorgeverträge ist als zu-

sätzliches Zertifizierungs- bzw. Förderkriterium die geschlechtsneut-

rale Berechnung der Leistung (Unisex-Tarif) erforderlich. 
� Die bisherigen Informationspflichten des Anbieters sind kein Zertifi-

zierungskriterium mehr – sie finden sich jedoch inhaltsgleich als all-

gemeine Vertragspflichten wieder. An neuen Informationspflichten 

des Anbieters werden  
- ein vorvertraglicher Bericht über die Guthabenentwicklung im 

Verlauf von 10 Jahren – bei gleichbleibenden Beiträgen sowie vor 

und nach Abzug von Wechselkosten (des Anlagepro-
dukts/Anbieters) – bei einer Verzinsung von 2%, 4% und 6% und 

- eine vorvertragliche und dann jährliche Information darüber, ob 

und wie ethische, soziale und ökologische Belange bei Verwen-
dung der Beiträge berücksichtigt werden  

eingeführt. 

� Für nach 2004 abgeschlossene Kapitallebensversicherungen wird das 
Steuerprivileg teilweise abgeschafft. Wird die Versicherungsleistung 

nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und 

nach Ablauf einer Vertragslaufzeit von 12 Jahren ausgezahlt, so ist al-

lerdings nur die Hälfte der Erträge zu versteuern. 
 

2005 

Gesetz zur Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung  
� Die ArV und AnV werden unter den Namen »Deutsche Rentenversi-

cherung« zur allgemeinen Rentenversicherung zusammengefasst. 

Die Namen der Rentenversicherungsträger setzen sich künftig aus 
der Bezeichnung »Deutsche Rentenversicherung« und einer angefüg-

ten Regionalbezeichnung zusammen. Eine Ausnahme bildet die 

»Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See«, welche die 
bislang drei branchenbezogenen Versicherungsanstalten in eine ein-

heitliche überführt. 

� Die Steuerungs- und Koordinierungsfunktion auf Bundesebene wird 
gestärkt durch den Zusammenschluss des VDR und der BfA zur 

»Deutschen Rentenversicherung Bund«, bei der die Grundsatz- und 

Querschnittsaufgaben für die gesamte Rentenversicherung mit ver-

bindlicher Entscheidungskompetenz gegenüber den Trägern gebun-
den werden. Dazu gehören etwa die Vertretung der Rentenversiche-

rung in ihrer Gesamtheit nach außen, die Klärung grundsätzlicher 

Fach- und Rechtsfragen oder die Festlegung von Grundsätzen und 
die Steuerung der Finanzausstattung und -verwaltung im Rahmen 

der Finanzverfassung für das gesamte System. 

� Die Zuordnung der Versicherten erfolgt im Rahmen der Vergabe der 
Versicherungsnummer im Verhältnis von 55 Prozent (Regionalträger) 

zu 40 Prozent (Deutsche Rentenversicherung Bund) und zu 5 Prozent 

(Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See). 
� Bei der neuen Deutschen Rentenversicherung Bund wird eine neue 

Selbstverwaltungsstruktur geschaffen, die sich aus Vertreterver-

sammlung, Vorstand und Geschäftsführung zusammensetzt. Die Re-

gionalträger und die deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See sind in die Entscheidungsgremien eingebunden, da sie an 

die verbindlichen Beschlüsse der Deutschen Rentenversicherung 

Bund gebunden werden. Entscheidungen zu Grundsatz- und Quer-
schnittsaufgaben trifft die Vertreterversammlung, in welcher die 

Bundesträger 45 % und die Regionalträger 55 % der Stimmenanteile 

erhalten. Somit ist sichergestellt, dass auch die Regionalträger einen 
ihrer Versichertenquote entsprechenden Einfluss auf die Entschei-

dungen der Deutschen Rentenversicherung Bund erhalten.  

� Durch eine Neuregelung der Finanzverfassung werden die Zahlungs-
ströme zwischen den Rentenversicherungsträgern reduziert. Die fi-

nanziellen Eigenständigkeiten der Träger bleiben erhalten. Für die 

ArbGeb entfällt im Rahmen des Beitragseinzugs die Differenzierung 
nach Arbeitern und Angestellten. 

� Alle Rentenversicherungsträger werden verpflichtet, ein Benchmar-

king der Leistungs- und Qualitätsdaten durchzuführen, das durch die 

Deutsche Rentenversicherung Bund koordiniert wird. 

� Die Zahl der Bundesträger wird von vier auf zwei durch Vereinigung 

von Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse re-

duziert. Im Bereich der Regionalträger sind ebenfalls Zusammen-
schlüsse vorgesehen. 

 

2006 
Gesetz zur Änderung des IV. und VI. Buches Sozialgesetzbuch 

� Die Gesamtsozialversicherungsbeiträge pflichtversicherter Beschäf-

tigter werden in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-
tens am drittletzten Bankarbeitstag desjenigen Monats fällig, in dem 

die Beschäftigung, mit der das Arbeitsentgelt erzielt wird, ausgeübt 

worden ist oder als ausgeübt gilt; verbleibende Restbeträge werden 

zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig. 
� Die Einführung der neuen Fälligkeitsregelung führt bei den Beitrags-

einnahmen im Jahr 2006 zu einem Sondereffekt. Um Verzerrungen 

bei den nachfolgenden Rentenanpassungen 2007 und 2008 zu ver-
meiden, bedarf es einer ergänzenden Regelung ausschließlich für die 

Anpassung der Renten: Für die Bestimmung des Anzahl der Äquiva-

lenzbeitragszahler (im Rahmen des so genannten Nachhaltigkeitsfak-
tors der Rentenanpassungsformel) wird das Gesamtvolumen der Bei-

träge für das Jahr 2006 mit dem Faktor 0,9375 vervielfältigt. Ohne 

die Korrektur käme es zu einer überhöhten Rentenanpassung im Jahr 
2007, der im Jahr 2008 eine entsprechende Anpassungsminderung 

folgen würde. Der Faktor 0,9375 bzw. 12/12,8 trägt dem Umstand 

Rechnung, dass 2006 durch das Vorziehen des Fälligkeitstermins 0,8 

Monatsbeiträge zusätzlich eingehen, die sonst erst zum 15. Januar 
2007 fällig gewesen wären. 

 

2006 (Juli) 
Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 

2006 

� Zum 1. Juli 2006 werden der AR (26,13 EUR) und der AR (O) (22,97 
EUR) nicht verändert. 

 

2006 (Juli) 
Haushaltsbegleitgesetz 2006 

� Steuerfreie Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge, die auf einen 

Grundlohn von mehr als 25 Euro die Stunde berechnet werden, sind 
nicht mehr sozialversicherungsfrei. 

� Vom von 25% auf 30% erhöhten Pauschalbeitrag für geringfügig Be-

schäftigte entfallen auf die RV künftig 15 statt bislang 12 Prozent-

punkte; für geringfügig beschäftigte ArbN außerhalb von Privathaus-
halten, die auf die Versicherungsfreiheit in der RV verzichten, redu-

ziert sich damit die Beitragsbelastung auf die Differenz zwischen 

19,5% (2006) und 15% (statt bisher 12%). 
� Der allgemeine Bundeszuschuss zur RV wird um die Mehreinnahmen 

infolge der Begrenzung der SV-Freiheit von Sonn-, Feiertags- und 

Nachtzuschlägen sowie der Erhöhung des Pauschalbeitrages für ge-
ringfügig Beschäftigte gekürzt (in 2006 um geschätzte 170 Mio. Euro 

und ab 2007 um jeweils 340 Mio. Euro), so dass die Mehreinnahmen 

ausschließlich dem Bund zufließen. 
 

2006 (Dezember) 

Zweites Gesetz zur Änderung des Betriebsrentengesetzes und anderer 

Gesetze  
� Für die Anpassung der Renten wird künftig auf die Veränderung der 

Bruttolöhne und -gehälter je ArbN (bisher: Bruttolohn- und -

gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten ArbN) zurück gegrif-
fen; durch die Neudefinition der anpassungsrelevanten Referenzgrö-

ße wird sichergestellt, dass für die Rentenanpassung die um die Wir-

kung der sog. »Ein-Euro-Jobs« bereinigte Lohn- und Beschäftigungs-
entwicklung gemäß VGR maßgeblich ist. 

 

2007 
Gesetz zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze 

� Alg-II-Empfänger sind dann nicht rentenversicherungspflichtig, wenn 

sie neben dem Bezug von Alg II versicherungspflichtig beschäftigt 
oder versicherungspflichtig selbständig tätig sind oder Alg beziehen 

� Bemessungsgrundlage für die RV-Beiträge von Alg-II-Empfängern 

sind monatlich 205 EUR (bisher: 400 EUR). 
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2007 

Beitragssatzgesetz 2007  

� Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung steigt von 
19,5% auf 19,9%. 

 

2007 (Juli) 
Rentenwertbestimmungsverordnung 2007  

� Der AR und der AR (O) steigen zum 1. Juli um 0,54% auf 26,27 EUR 

bzw. 23,09 EUR. 
 

2008 ff 

RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz 

� Die Regelaltersgrenze wird in Jahrgangsstufen beginnend ab 2012 bis 
zum Jahre 2029 auf 67 Jahre (bisher: 65 Jahre) angehoben; für die 

Geburtsjahrgänge ab 1947 erfolgt die Anhebung in Schritten von ei-

nem Monat pro Geburtsjahrgang, für die Jahrgänge ab 1959 in 
Schritten von zwei Monaten pro Geburtsjahrgang – für alle nach 

1963 Geborenen beträgt die Regelaltersgrenze 67 Jahre. 

� Altersrente für langjährig Versicherte: Die Altersgrenze wird auf 67 
Jahre erhöht (für die Abschlagshöhe maßgebliches Referenzalter); 

eine vorzeitige Inanspruchnahme ist nach vollendetem 63. Lebens-

jahr möglich (maximaler Abschlag: 14,4%), die bisher vorgesehene 
Absenkung auf 62 Jahre wird gestrichen. 

� Altersrente für Schwerbehinderte: Die Altersgrenze wird auf 65 Jahre 

(bisher: 63 Jahre) erhöht (Referenzalter); eine vorzeitige Inanspruch-

nahme ist nach vollendetem 62. Lebensjahr (bisher: 60. Lebensjahr) 
möglich (maximaler Abschlag: 10,8%). 

� Einführung einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab 

2012. Anspruch besteht nach Vollendung des 65. Lebensjahres und 
einer Wartezeiterfüllung von 45 Jahren; diese Altersrentenart kann 

nicht vorzeitig in Anspruch genommen werden. Zur Wartezeit rech-

nen neben den Ersatzzeiten folgende Zeiten: Pflichtbeitragszeiten für 
eine versicherte Beschäftigung, selbständige Tätigkeit (nicht: Pflicht-

versicherungszeiten wegen Alg-, Alhi- oder Alg-II-Bezugs, wohl aber 

z.B. wegen Krankengeldbezugs) oder Pflege sowie Berücksichti-
gungszeiten (Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr des 

Kindes). 

� Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute - die Al-
tersgrenze wird auf 62 Jahre (bisher: 60 Jahre) erhöht. 

� Große Witwen-/Witwerrente: Die Altersgrenze wird auf 47 Jahre 

(bisher: 45 Jahre) angehoben; davon unabhängig wird die Rente wei-

terhin bei aktueller Kindererziehung oder vorliegender Erwerbsmin-
derung gezahlt. 

� Bei der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, der Erziehungs-

rente und der Hinterbliebenenrente fällt der maximale Abschlag von 
10,8% an, sofern der Beginn dieser Renten vor dem vollendeten 62. 

Lebensjahr (bisher: 60 Lebensjahr) des Versicherten liegt (Erhöhung 

des Referenzalters von 63 Jahre auf 65 Jahre); für Erwerbsminde-
rungs- und Hinterbliebenenrenten, deren Berechnung 35 Jahre (bis 

2023) bzw. 40 Jahre (ab 2024) an Pflichtbeitragszeiten für eine versi-

cherte Beschäftigung, selbständige Tätigkeit (nicht: Pflichtversiche-
rungszeiten wegen Alg- oder Alg-II-Bezugs, wohl aber z.B. wegen 

Krankengeldbezugs), geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung 

oder Pflege sowie Berücksichtigungszeiten (Zeiten der Kindererzie-

hung bis zum 10. Lebensjahr des Kindes) oder Ersatzzeiten zugrunde 
liegen, verbleibt es beim bisherigen Recht. 

� Die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten beziehen 

sich ab 2008 auf ein Vielfaches der monatlichen Bezugsgröße (bisher: 
Vielfaches des AR) – bei einer Rente in Höhe eines Drittels der Voll-

rente sind es das 0,25fache, bei der Hälfte der Vollrente das 

0,19fache und bei zwei Dritteln der Vollrente das 0,13fache; entspre-
chend umgestellt wird auch die Berechnungsgrundlage für die Hinzu-

verdienstgrenzen bei Renten wegen voller bzw. teilweiser Erwerbs-

minderung (0,17, 0,23 bzw. 0,28). Wird das Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen ausschließlich im Beitrittsgebiet erzielt, so ist die 

monatliche Bezugsgröße mit dem AR(O) zu vervielfältigen und durch 

den AR zu teilen (gilt nicht, soweit die Hinzuverdienstgrenze ein Sieb-
tel der Bezugsgröße beträgt). 

� Aufgrund der so genannten Schutzklausel unterbliebene Minderun-

gen bei der Rentenanpassung («Ausgleichsbedarf») werden ab 2011 

nachgeholt, indem evtl. fällige Rentenerhöhungen halbiert werden. 

2008 

Gesetz zur Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge 

� Die Beitragsfreiheit der Entgeltumwandlung für betrAV (bis zu 4% 
der RV-BBG) wird auf Dauer festgeschrieben (bisher: bis Ende 2008). 

� Anhebung der Kinderzulage für die »Riester-Rente« für ab dem 

01.01.2008 geborene Kinder auf 300 Euro. 
 

2008 

Siebtes Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer Gesetze 
� Bei einer vorgezogenen Altersrente als Vollrente wird die Hinzuver-

dienstgrenze auf 400 EUR erhöht und mit der Geringfügigkeitsgrenze 

vereinheitlicht; die erhöhte Hinzuverdienstgrenze gilt auch für die 

Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Höhe sowie im 
Übergangsrecht bei Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente. 

 

2008 (Juli) 
Gesetz zur Rentenanpassung  

� In der Anpassungsformel wird der Anstieg der sog. Riester-Treppe, 

die die jährliche Rentenanpassung um gut 0,6%-Punkte unter den 
Lohnanstieg des Vorjahres drückt, für die Jahre 2008 und 2009 aus-

gesetzt; dadurch steigen die Renten zum 1. Juli um 1,1% (statt um 

lediglich 0,46%) – der AR beträgt ab Juli 26,56 EUR und der AR (O) 
23,34 EUR. 

� Die die Rentenanpassung dämpfende Wirkung der Riester-Treppe 

wird in den Jahren 2012 und 2013 nachgeholt. 

 
2009 

Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absiche-

rung flexibler Arbeitszeitregelungen (»Flexi-II-Gesetz«) 
� Auch geringfügig Beschäftigte erhalten die Möglichkeit zum Aufbau 

von Wertguthaben. 

� Bei Entnahme von Arbeitsentgelt aus einem der DRV Bund übertra-
genen Wertguthaben gilt – unabhängig von den tatsächlichen Ver-

hältnissen – die Fiktion der (andauernden) Beschäftigung. 

� Die Möglichkeit, Wertguthaben beitragsfrei in die bAV zu überfüh-
ren, hat sich in der Praxis zu einem »6. Durchführungsweg« der bAV 

entwickelt und wird für künftige Wertguthabenvereinbarungen ab-

geschafft. 
� Es erfolgt eine genauere Definition von Wertguthaben und damit ei-

ne deutlichere Abgrenzung zu anderen Formen der Arbeitszeitflexibi-

lisierung; so wird sprachlich klargestellt, dass Gleitzeitkonten oder 

Jahresarbeitszeitvereinbarungen, deren Ziel die Flexibilisierung von 
Beginn und Ende der vertraglich geschuldeten täglichen oder wö-

chentlichen Arbeitszeit ist, idR nicht unter die Definition von Wert-

guthaben fallen. Dies hat zur Folge, dass u.a. die strengeren Anforde-
rungen an den Insolvenzschutz für derartige Vereinbarungen nicht 

gelten. 

� Wertguthaben sind als Arbeitsentgeltguthaben einschl. des ArbGeb-
Anteils am Gesamt-SV-Beitrag zu führen; ArbGeb haben ArbN min-

destens einmal jährlich über die Höhe ihres Wertguthabens zu unter-

richten. Für die Anlage von Wertguthaben gelten die Vorschriften 
über die Anlage der Mittel von SV-Trägern mit der Maßgabe, dass 

Anlagen in Aktien oder Aktienfonds bis zu 20% möglich sind und ein 

Rückfluss mindestens in Höhe des angelegten Betrages gewährleistet 

ist. Ein höherer Aktienanteil ist möglich auf Basis einer tarifvertragli-
chen Regelung – bzw. BetrV auf Grund eines TV – oder für den Fall, 

dass die Wertguthabenvereinbarung ausschließlich auf Zeiten der 

Freistellung unmittelbar vor Bezug einer Altersrente abstellt. Wem 
die Rendite aus der Anlage zusteht, bleibt der Regelung durch die 

Vertragsparteien überlassen. 

� Wertguthaben sind, sobald sie die Höhe der monatlichen Bezugsgrö-
ße übersteigen, durch Dritte zu führen (Abtrennung des Wertgutha-

bens vom Vermögen des ArbGeb), die im Falle der Insolvenz des Ar-

bGeb für die Erfüllung der Ansprüche aus dem Wertguthaben für den 
ArbGeb einstehen; Ausnahmen gelten für  Versicherungsmodelle 

und schuldrechtliche Verpfändungs- oder Bürgschaftsmodelle mit 

ausreichender Sicherung gegen Kündigung. Kommt der ArbGeb trotz 
schriftlicher Aufforderung der Insolvenzschutzsicherung nicht nach, 

hat der ArbN die Möglichkeit zur Kündigung der Vereinbarung; evtl. 

hat der ArbN auch Schadenersatzanspruch, wenn sich der Insolvenz-

schutz nachträglich als nicht insolvenzfest erweist. Auch die DRV 
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Bund kann bei im Rahmen einer Betriebsprüfung festgestelltem feh-

lendem oder ungeeignetem Insolvenzschutz die Unwirksamkeit der 

Wertguthabenvereinbarung erwirken. 
� Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses kann der ArbN ge-

genüber dem bisherigen ArbGeb die Übertragung des Wertgutha-

bens auf den neuen ArbGeb oder, falls dieser nicht zustimmt oder 
der ArbN kein neues Beschäftigungsverhältnis antritt, auf die DRV 

Bund verlangen (ab Juli 2009); die Übertragung auf die DRV Bund ist 

unumkehrbar und nur möglich, wenn das Wertguthaben einen Be-
trag vom Sechsfachen der monatlichen Bezugsgröße übersteigt. Bei 

Übertragung auf die DRV Bund kann das Wertguthaben für Zeiten 

der Freistellung oder Verringerung der Arbeitszeit für eine Pflegezeit, 

für Elternzeit oder eine Verringerung der Arbeitszeit im Rahmen des 
TzBefG in Anspruch genommen werden – außerhalb eines Beschäfti-

gungsverhältnisses auch für Zeiten unmittelbar vor dem Bezug einer 

Altersrente. 
 

2009 

Gesetz zur Änderung des SGB IV  
� Nach der geltenden Rentenanpassungsformel kann ein geringerer AR 

als bisher (= nominale Rentenkürzung) nur bei sinkendem Durch-

schnittsentgelt (negative Lohnentwicklung – bspw. in Folge des 
»Kurzarbeitseffekts«) festgesetzt werden; eine Schutzklausel (§ 68a) 

verhindert, dass die sogenannten Dämpfungsfaktoren zu einer no-

minalen Kürzung bzw. zu einer über die durch eine negative Lohn-

entwicklung bedingte Kürzung hinausgehenden nominalen Kürzung 
führen. Künftig wird auch für den Fall sinkender Durchschnittsentgel-

te eine Absenkung des AR ausgeschlossen. Der durch die (nunmehr 

generelle) Schutzklausel bedingte und unterbliebene Minderungsef-
fekt auf den AR (= Ausgleichsbedarf) wird ab 2011 mit positiven Ren-

tenanpassungen verrechnet (der Anpassungssatz wird so lange ma-

ximal halbiert, bis kein Ausgleichsbedarf mehr vorhanden ist) 
� Elternteile, denen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind und die 

bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze die allgemeine Wartezeit 

von 60 Monaten nicht erfüllt haben, können mit Erreichen der Re-
gelaltersgrenze auf Antrag so viele freiwillige Beiträge nachzahlen, 

wie zur Erreichung der allgemeinen Wartezeit noch erforderlich sind 

(= Zugang zu einer Regelaltersrente). 
 

2009 (Juli) 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2009 

� Die Renten steigen um 2,41% (West) bzw. 3,38% (Ost) – der AR be-
trägt ab Juli 27,20 EUR (bisher: 26,56 EUR) und der AR(O) 24,13 EUR 

(bisher: 23,34 EUR). 

 
2010 (Juli) 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2010 

� Die Renten werden formelbedingt und aufgrund der Schutzklausel 
nicht erhöht. 

 

2011 
Haushaltsbegleitgesetz 2011  

� Der Bezug von Alg II begründet alleine keine Versicherungspflicht 

mehr in der gRV. Zeiten des Bezugs von Alg II nach 2010 werden zu 

(unbewerteten) Anrechnungszeiten (bisher: Pflichtbeitragszeiten mit 
beitragspflichtigen Einnahmen von monatlich 205 EUR). Bereits vor 

dem Alg-II-Bezug erworbene Ansprüche auf Erwerbsminderungsren-

ten und Leistungen zur Teilhabe bleiben erhalten, sie können durch 
Anrechnungszeiten jedoch nicht mehr erstmals erworben bezie-

hungsweise verloren gegangene Ansprüche können nicht neu erwor-

ben werden. Positive Effekte können sich durch die Neuregelung für 
die Bewertung anderer beitragsfreier Zeiten ergeben (in erster Linie 

betrifft dies die Zurechnungszeit bei den EM-Renten und den Renten 

wegen Todes), da die bislang extrem geringe Bewertung von Alg-II-
Pflichtversicherungszeiten den Wert einer Zurechnungszeit künftig 

nicht mehr mindert. – Nach Vollendung des 25. Lebensjahres schlie-

ßen Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Alg II Anrechnungs-
zeiten wegen Arbeitslosigkeit aus. D.h. im Umkehrschluss: Bei jünge-

ren Versicherten, die arbeitslos sind und Alg II beziehen, werden Zei-

ten der Arbeitslosigkeit als (bewertete) Anrechnungszeiten beibehal-

ten, was im Rahmen der sog. Gesamtleistungsbewertung zu höheren 

Rentenanwartschaften führt als im Falle unbewerteter Anrechnungs-

zeiten, die selbst keinen Beitrag zur Rentenhöhe leisten können (nur 

Lücken schließende Funktion). – Bezieher von Alg II, die nach bisheri-
gem Recht nicht versicherungspflichtig waren, erhalten keine An-

rechnungszeiten. 

� Versicherungspflicht während des Bezugs von Kg, Verletztengeld, 
Versorgungs-Kg, Ügg oder Alg setzt Versicherungspflicht im letzten 

Jahr vor Leistungsbeginn voraus; dieser Zeitraum von einem Jahr ver-

längert sich um Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Alg II. 
� Medizinische Reha-Leistungen erfordern in den letzten zwei Jahren 

vor Antragstellung sechs Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für ei-

ne versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit; dieser Zeitraum von 

zwei Jahren verlängert sich um Anrechnungszeiten wegen des Be-
zugs von Alg II. 

� Künftig wird der Bund den RV-Trägern die Aufwendungen für eini-

gungsbedingte Leistungen nicht mehr erstatten. 
 

2011 (Juli) 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2011 
� Die Renten steigen in West und Ost um 0,99%  – der AR beträgt ab 

Juli 27,47 EUR (bisher: 27,20 EUR) und der AR(O) 24,37 EUR (bisher: 

24,13 EUR). 
 

2012 

Beitragssatzverordnung 2012 

� Der Beitragssatz zur allgemeinen RV sinkt auf 19,6% (bisher: 19,9%). 
 

2012 (Juli) 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2012 
� Die Renten steigen um 2,18% (West) bzw. 2,26% (Ost) – der AR be-

trägt ab Juli 28,07 EUR (bisher: 27,47 EUR) und der AR(O) 24,92 EUR 

(bisher: 24,37 EUR). 
 

2013 

Haushaltsbegleitgesetz 2013 
� Zusätzlich zur bisherigen Verminderung des allgemeinen Bundeszu-

schusses in den alten Bundesländern um jährlich 340 Mio. EUR (seit 

2007) wird der allgemeine Bundeszuschuss an die allgemeine Ren-
tenversicherung um 1,0 Mrd. EUR im Jahr 2013 und jeweils 1,25 

Mrd. EUR in den Jahren 2014, 2015 und 2016 gekürzt; hierdurch fällt 

die Beitragssatzsenkung 2013 um 0,1 Prozentpunkte geringer aus. 

 
2013 

Beitragssatzgesetz 2013 

� Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung sinkt 2013 von 
19,6% auf 18,9%; hierdurch fallen die Beiträge des Bundes für Kin-

dererziehungszeiten um rd. 0,4 Mrd. EUR und der allgemeine Bun-

deszuschuss um rd. 1,3 Mrd. EUR geringer aus. 
 

2013 

Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 
� Die monatliche Verdienstgrenze bei (neuen) Mini-Jobs wird ab 2013 

von 400 EUR auf 450 EUR angehoben. (Neue) Mini-Jobs sind versi-

cherungspflichtig in der GRV – mit der Option des Verzichts auf die 

Versicherungspflicht auf Antrag; Bemessungsgrundlage für die Bei-
tragserhebung ist das erzielte Arbeitsentgelt – mindestens jedoch 

175 EUR (bisher: 155 EUR). Als Folge der angehobenen Verdienst-

grenze verschiebt sich auch der Gleitzonen-Korridor für die sog. Mi-
di-Jobs um 50 EUR auf Arbeitsentgelte von mehr als 450 EUR und bis 

zu 850 EUR. 

 
2013 (Juli) 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2013 

� Die Renten steigen um 0,25% (West) bzw. 3,29% (Ost) – der AR be-
trägt ab Juli 28,14 EUR (bisher: 28,07 EUR) und der AR(O) 25,74 EUR 

(bisher: 24,92 EUR). 
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2014 

Beitragssatzgesetz 2014 

� Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung, der wegen der 
hohen Rücklagen auf 18,3% hätte gesenkt werden können, wird 

2014 konstant bei 18,9% gehalten. 

 
2014 

RV-Leistungsverbesserungsgesetz 

� Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird ausgewei-
tet:  

- auf die Wartezeit von 45 Jahren werden künftig auch Zeiten des 

Bezugs von Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung, Leistun-

gen bei Krankheit sowie Übergangsgeld angerechnet, soweit diese 
Zeiten Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten sind; Entgel-

tersatzleistungen der Arbeitsförderung in den letzten zwei Jahren 

vor Rentenbeginn werden nicht berücksichtigt (Vermeidung von 
»Frühverrentungen«), es sei denn, der Leistungsbezug ist durch 

Insolvenz oder Geschäftsaufgabe des ArbGeb bedingt. – Weiterhin 

nicht berücksichtigt werden Zeiten des Bezugs von Alhi oder ALG 
II. – Angerechnet werden auch Zeiten mit freiwilligen Beiträgen, 

sofern mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen aus versicherten 

Beschäftigung oder Tätigkeit vorliegen; Zeiten freiwilliger Bei-
tragszahlung in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden 

nicht berücksichtigt, wenn gleichzeitig Anrechnungszeiten wegen 

Arbeitslosigkeit vorliegen. 

- Vor dem 1.1.1953 Geborene können die Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte bereits nach Vollendung des 63. Lebensjah-

res in Anspruch nehmen. Für spätere Geburtsjahrgänge steigt das 

erforderliche Lebensalter in Stufen von zwei Monaten auf das 
vollendete 65. Lebensjahr (für ab 1964 Geborene). 

Anhebung der Altersgrenze 63  

für besonders langjährig Versicherte 

Jahrgang Anhebung um 

… Monate 

auf Alter 

Jahr Monate 

1953 2 63 2 

1954 4 63 4 

1955 6 63 6 

1956 8 63 8 

1957 10 63 10 

1958 12 64 0 

1959 14 64 2 

1960 16 64 4 

1961 18 64 6 

1962 20 64 8 

1963 22 64 10 

� Die zeitlich befristete Sonderregelung, nach der für besonders lang-
jährig Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung ein ab-

schlagsfreier Rentenbezug ab dem Alter von 63 Jahren ermöglicht 

wird, gilt nicht für Betriebsrenten. 
� Für Rentenneuzugänge wird die Zurechnungszeit um zwei Jahre auf 

die Zeit bis zur Vollendung des 62. (bisher: 60.) Lebensjahres verlän-

gert. Für die Bewertung beitragsfreier Zeiten (v.a. Zurechnungszeit) 
werden die EP der letzten vier Jahre vor Eintritt der EM nicht berück-

sichtigt, wenn dies zu einem höheren Gesamtleistungswert führt 

(Günstigerprüfung). 
� Bei der Bemessung des sog. Reha-Budgets wird eine demografische 

Komponente eingeführt. Die demografische Komponente in der 

Fortschreibung des Reha-Deckels bemisst sich an der Veränderung 

des Anteils der Bevölkerung im rehabilitationsintensiven Alter (45 bis 
67 Jahre) an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20 bis 67 Jah-

re). 

� Die Kindererziehungszeit für Geburten vor 1992 wird von bisher 12 
auf 24 Monate erhöht (Rentenbestand und Rentenzugang). Aus ver-

waltungspraktischen Gründen erhalten Bestandsrenten einen Zu-

schlag an persönlichen EP in Höhe von einem persönlichen EP bzw. 
einem persönlichen EP(O) – für diesen Personenkreis ist die zusätzli-

che Leistung demnach durchweg abschlagsfrei. Für die nur noch ge-

ringe Anzahl von Personen, die Leistungen nach dem KLG erhalten, 
erhöht sich die Kindererziehungsleistung auf das Zweifache (bisher: 

Einfache) des maßgebenden AR bzw. AR(O). 

� In den Jahren 2019 bis 2022 wird der allgemeine Bundeszuschuss 

dauerhaft und dynamisch um jeweils 0,4 Mrd. Euro jährlich erhöht.  

 
2014 (Juli) 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2014 

� Die Renten steigen um 1,67% (West) bzw. 2,53% (Ost) – der AR be-
trägt ab Juli 28,61 EUR (bisher: 28,14 EUR) und der AR(O) 26,39 EUR 

(bisher: 25,74 EUR). 

 
2015 

Beitragssatzverordnung 2015 – BSV 2015 

� Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung wird ab 2015 

von bisher 18,9% auf 18,7% gesenkt. 
 

2015 

Tarifautonomiestärkungsgesetz 
� Die Höchstgrenze für sog. kurzfristige Beschäftigungen wird in den 

Jahren 2015 bis 2018 auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage 

angehoben. Ab 2019 gelten wieder die bisherigen Höchstgrenzen 
von zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen. – Eine kurzfristige Beschäf-

tigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von vornherein auf nicht 

mehr als zwei beziehungsweise drei Monate oder insgesamt 50 be-
ziehungsweise 70 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt ist. Die Be-

schäftigung darf dabei nicht berufsmäßig ausgeübt werden. Die Höhe 

des Verdienstes ist unerheblich. Vom zwei beziehungsweise drei 

Monats-Zeitraum ist auszugehen, wenn der Minijob an mindestens 
fünf Tagen in der Woche ausgeübt wird. Wird die Beschäftigung re-

gelmäßig an weniger als fünf Tagen in der Woche ausgeübt, ist auf 

den Zeitraum von 50 beziehungsweise 70 Arbeitstagen abzustellen. 
 

2015 

Fünften Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Gesetze (5. SGB IV-ÄndG) 

• Bei volljährigen Waisen, die noch eine Waisenrente beziehen, wird 

ab Juli 2015 auf eine Einkommensanrechnung verzichtet. Damit wird 
einer Forderung des Bundesrechnungshofes entsprochen, der im 

November 2012 den Verzicht auf die Einkommensanrechnung bei 

Waisenrenten gefordert hat, weil seiner Ansicht nach die durch die 
Anrechnung erreichte Verminderung der Leistungsausgaben die 

Verwaltungskosten nicht rechtfertigt. 

 

2015 (Juli) 
Rentenwertbestimmungsverordnung 2015 

� Die Renten steigen zum um 2,1% (West) bzw. 2,5% (Ost) – der AR be-

trägt ab Juli 29,21 EUR (bisher: 28,61 EUR) und der AR(O) 27,05 EUR 
(bisher: 26,39 EUR). 

 

2016 (Juli) 
Rentenwertbestimmungsverordnung 2016 

� Die Renten steigen um 4,25% (West) bzw. 5,95% (Ost) – der AR be-

trägt ab Juli 30,45 EUR (bisher: 29,21 EUR) und der AR(O) 28,66 EUR 
(bisher: 27,05 EUR). 

 

2017 

Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 
� Personen sind in der Zeit rentenversicherungspflichtig, in der sie eine 

oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 

2 wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig 
mindestens zwei Tage in der Woche, in ihrer häuslichen Umgebung 

nicht erwerbsmäßig pflegen (nicht erwerbsmäßig tätige Pflegeperso-

nen), wenn der Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen aus der 
sozialen Pflegeversicherung oder einer privaten Pflege-

Pflichtversicherung hat. Die bisher geltende Bemessungsgrenze von 

400 Euro im Monat, bis zu der eine nicht erwerbsmäßige Pflege als 
geringfügig galt und somit Versicherungsfreiheit in der GRV bestand, 

wird aufgehoben. – Beitragspflichtige Einnahmen sind bei nicht er-

werbsmäßig tätigen Pflegepersonen (Angaben in Prozent der monat-
lichen Bezugsgröße bzw. der monatlichen Bezugsgröße (Ost)): 
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Pfle-

ge-

grad 

bei Bezug von … 

ausschließlich 

Pflegegeld 

Kombinations-

leistung 

ausschließlich Pfle-

gesachleistung 

5 100,00 85,00 70,00 

4 70,00 59,50 49,00 

3 43,00 36,55 30,10 

2 27,00 22,95 18,90 

� Der MDK oder ein anderer von der Pflegekasse beauftragter unab-
hängiger Gutachter ermittelt, ob die versicherungsrechtlichen Vo-

raussetzungen im Einzelfall vorliegen. Wird die Pflege eines Pflege-

bedürftigen von mehreren Personen erbracht (Mehrfachpflege), wird 

zudem der Umfang der jeweiligen Pflegetätigkeit je Pflegeperson im 
Verhältnis zum Umfang der von den Pflegepersonen zu leistenden 

Pflegetätigkeit insgesamt (Gesamtpflegeaufwand) ermittelt. Dabei 

werden die Angaben der beteiligten Pflegepersonen zugrunde ge-
legt. Werden keine oder keine übereinstimmenden Angaben ge-

macht, erfolgt eine Aufteilung zu gleichen Teilen. – Zudem wird wi-

derlegbar vermutet, dass Pflegepersonen eines Pflegebedürftigen 
mit Pflegegrad 1 weniger als 10 Stunden wöchentlich pflegen. 

� Bei Mehrfachpflege sind die beitragspflichtigen Einnahmen entspre-

chend des prozentualen Umfangs der jeweiligen Pflegetätigkeit im 
Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand je pflegebedürftiger Person 

aufzuteilen. Wie bisher werden dabei auch Pflegepersonen berück-

sichtigt, die nicht versicherungspflichtig sind, weil sie z. B. neben der 
Pflege mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig sind, oder die 

versicherungsfrei sind (z. B. aufgrund eines Altersvollrentenbezugs). 

– Beispiel: Pflegt eine Pflegeperson einen Pflegebedürftigen A des 

Pflegegrades 2 zu 10 Prozent und einen Pflegebedürftigen B des 
Pflegegrades 4 zu 40 Prozent, wird die Höhe des Rentenversiche-

rungsbeitrages von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen A auf der 

Grundlage von 10 Prozent des maßgebenden Bezugsgrößenwertes 
des Pflegegrades 2 und von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen B 

auf der Grundlage von 40 Prozent des maßgebenden Bezugsgrößen-

wertes des Pflegegrades 4 berechnet. Würde die Pflegeperson den 
Pflegebedürftigen B (Pflegegrad 4) allein pflegen, so würde für die 

Pflege des Pflegebedürftigen A (Pflegegrad 2) die gleiche beitrags-

pflichtige Einnahme gelten (10 Prozent des maßgebenden Bezugs-
größenwertes des Pflegegrades 2), aber nun für die alleinige Pflege 

des Pflegebedürftigen B ein höherer Wert (100 Prozent des maßge-

benden Bezugsgrößenwertes des Pflegegrades 4). Die anteilige Pfle-

ge des Pflegebedürftigen A wird also auch berücksichtigt, wenn bei 
einem anderen Pflegebedürftigen bereits der volle Umfang des Pfle-

gebedarfs durch die Pflegeperson abgedeckt wird. 

 
2017 

Flexirentengesetz 

� Die Möglichkeit, vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Teilzeitar-
beit durch eine Teilrente zu ergänzen, wird neu geregelt. Teilrente 

und Hinzuverdienst werden flexibel und individuell miteinander 

kombinierbar. Ab Juli 2017 können Rentner jährlich 6.300 Euro an-
rechnungsfrei hinzuverdienen. Darüber liegende Verdienste werden 

zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet. Die Neuregelung gilt auch 

für EM-Renten. 
� Wer eine vorgezogene Vollrente wegen Alters bezieht und weiterar-

beitet, erhöht dadurch künftig regelmäßig den Rentenanspruch. 

Auch Vollrentnerinnen und Vollrentner sind fortan in der gesetzli-

chen Rentenversicherung versicherungspflichtig, bis sie die Regelal-
tersgrenze erreichen. 

� Um einen Anreiz für eine Beschäftigung auch nach Erreichen der Re-

gelaltersgrenze zu setzen, wird die Möglichkeit geschaffen, auf die 
dann bestehende Versicherungsfreiheit zu verzichten. Beschäftigte 

können so weitere EP in der GRV erwerben und ihren Rentenan-

spruch erhöhen. 
� Versicherte können ab Juli früher (statt ab vollendetem 55. nunmehr 

ab vollendetem 50. Lebensjahr) und flexibler als bisher zusätzlich 

Beiträge in die GRV einzahlen, um Rentenabschläge auszugleichen, 
die mit einer geplanten vorzeitigen Inanspruchnahme einer Alters-

rente einhergehen würden. 

� Auch Bezieher einer (vorgezogenen) Altersvollrente können bis zum 

Erreichen der Regelaltersgrenze freiwillige Beiträge zur Rentenversi-
cherung zahlen. 

� Versicherte werden gezielt über ihre Gestaltungsmöglichkeiten des 

Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand informiert. Die Ren-

tenauskunft, die Versicherte ab dem Alter von 55 Jahren erhalten, 
wird insbesondere um Informationen darüber ergänzt, wie sich das 

Vorziehen oder Hinausschieben des Rentenbeginns auf die Rente 

auswirkt. 
� Neue Regelungen im Bereich der Prävention und der Rehabilitation 

sollen die Leistungen der Rentenversicherung zur Teilhabe stärken. 

 
2018 

EM-Leistungsverbesserungsgesetz 

� Nach bisherigem Recht führt der Bezug von ALG II neben Zeiten einer 

schulischen Ausbildung in einigen Fallkonstellationen nicht zur Aner-
kennung einer Anrechnungszeit. Mit einer Änderung wird erreicht, 

dass in diesen Fällen sowohl Anrechnungszeiten wegen schulischer 

Ausbildung als auch Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von ALG II 
nebeneinander bestehen können (Schließung evtl. Lücken in der Ver-

sicherungsbiografie). 

� Der Ausschluss von Anrechnungszeiten wegen versicherungspflichti-
gen Sozialleistungsbezugs wird auf Fälle der Arbeitsunfähigkeit und 

Arbeitslosigkeit begrenzt. – Hintergrund: Anrechnungszeiten sind ein 

Element des sozialen Ausgleichs für eine in der Regel fehlende Bei-
tragszeit. Dennoch können Anrechnungszeiten auch neben (Pflicht-) 

Beitragszeiten liegen, womit diese Zeiten dann zu beitragsgeminder-

ten Zeiten werden, die der sog. Gesamtleistungsbewertung unterlie-

gen. So kann etwa aufgrund des Bezuges einer Rente wegen teilwei-
ser Erwerbsminderung aufgrund einer in dieser Rente bereits be-

rücksichtigten Zurechnungszeit eine Anrechnungszeit für die spätere 

Rente vorliegen, obwohl die rentenbeziehende Person noch teilwei-
se versicherungspflichtig beschäftigt war. Auch in dieser Fallkonstel-

lation liegt damit eine beitragsgeminderte Zeit vor, weshalb die Ent-

geltpunkte für diese Zeit über einen Zuschlag so erhöht werden, dass 
mindestens der Wert erreicht wird, den diese Zeiten jeweils als bei-

tragsfreie Anrechnungszeiten hätten. Bezogen auf das Beispiel des 

beschäftigten teilweisen Erwerbsminderungsrentners erhält dieser 
also bei einer späteren Rente für die Anrechnungszeit mindestens 

den vollen Gesamtleistungswert, also den Wert den er auch ohne die 

Beschäftigung erhalten hätte. Würde nun (wiederum bezogen auf 
dieses Beispiel) bei einem zwischenzeitlichen versicherungspflichti-

gen Sozialleistungsbezug (Arbeitsunfähigkeit) keine Anrechnungszeit 

mehr vorliegen, würde auch diesbezüglich der Zuschlag an Entgelt-

punkten entfallen. – Auf Antrag können auch Bestandsrentner rück-
wirkend von dieser Änderung profitieren, sofern sich die Anwendung 

des Anrechnungszeitausschlusses nach bisheriger Praxis in Bezug auf 

Anrechnungszeittatbestände (außerhalb von Arbeitsunfähigkeit und 
Arbeitslosigkeit) für sie negativ auswirkt. 

� Bei gleichzeitigem Vorliegen einer Anrechnungszeit wegen schuli-

scher Ausbildung neben einem versicherungspflichtigen Sozialleis-
tungsbezug (z.B. Ügg, Uhg oder ALG bei beruflicher Weiterbildung) 

wird ausgeschlossen, dass anfängliche Zeiten einer tatsächlichen Be-

rufsausbildung im Berufsleben keinen oder nur einen sehr geringen 
Zuschlag an Entgeltpunkten erhalten.  

� Die Zurechnungszeit wird für Zugänge in Renten wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit bis zum vollendeten 65. (bisher: 62.) Lebensjahr in 

mehreren Stufen verlängert.  

Bei Beginn der Rente  
oder bei Tod der Versicher-

ten im Jahr 

Anhebung der 
Zurechnungszeit 

um Monate 

Auf Alter 

Jahre Monate 

2018 3 62 3 

2019 6 62 6 

2020 12 63 0 

2021 18 63 6 

2022 24 64 0 

2023 30 64 6 

2024 36 65 0 

Entsprechendes gilt für Erziehungs- und Hinterbliebenenrenten. Die 

Erhöhung erfolgt im gleichen Zeitraum wie die Anhebung des Refe-
renzalters für die Abschlagsfreiheit der Renten wegen Erwerbsmin-

derung. Sie beginnt in den Jahren 2018 und 2019 mit einer Anhe-

bung jeweils um drei Monate. Die Stufen der Anhebung betragen an-
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schließend sechs Monate je Kalenderjahr. Bei einem Rentenbeginn 

oder Tod der Versicherten nach dem Jahr 2023 endet die Zurech-

nungszeit mit der Vollendung des 65. Lebensjahres. 
 

Exkurs 

2018 
Betriebsrentenstärkungsgesetz 

Änderungen des Betriebsrentengesetzes 

� Betriebliche Altersversorgung (bAV) liegt auch bei einer reinen Bei-
tragszusage vor, wenn der ArbGeb durch Tarifvertrag oder auf Grund 

eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (»Ta-

rifrente«) verpflichtet ist, Beiträge zur Finanzierung von Leistungen 

der betrieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder eine Direktversicherung zu zahlen (Versorgungs-

einrichtung nach § 22 BetrAVG in einem der drei sog. externe Durch-

führungswege). Sofern einer dieser Wege im Unternehmen offen-
steht, kann der ArbGeb den ArbN, der seinen Individualanspruch auf 

Entgeltumwandlung geltend macht, auch auf diese Möglichkeit ver-

weisen. – Die subsidiäre arbeitsrechtliche Einstandspflicht des Arb-
Geb (Haftung) für eine bestimmte Rentenleistung (die ja gar nicht 

mehr zugesagt wird) besteht bei reiner Beitragszusage nicht. Auch 

eine Insolvenzsicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein findet 
nicht statt. Grundlage der von der Versorgungseinrichtung im Ver-

sorgungsfall zu leistenden Betriebsrente bilden alleine die Beiträge 

zusammen mit den Kapitalerträgen. Die Höhe der Betriebsrenten ist 

demnach von der Vermögens- und Ertragslage bzw. -entwicklung der 
Versorgungseinrichtung abhängig (Variabilität in Abhängigkeit vom 

Kapitalanlageerfolg gänzlich ohne »Haltelinie«). Nicht nur im VAG 

(s.u.), sondern auch im BetrAVG selbst wird explizit ein Garantieaus-
schluss festgeschrieben; er gilt damit einheitlich für alle in- und aus-

ländischen Anbieter. – Die Tarifparteien können die Vereinbarung 

der reinen Beitragszusage auch auf Betriebs- und Personalräte dele-
gieren, wobei die wesentlichen Regelungsinhalte dem Tarifvertrag 

vorbehalten bleiben sollten. Anwartschaften auf Altersrenten aus 

reiner Beitragszusage sind sofort unverfallbar (nicht hingegen evtl. 
Anwartschaften auf Invaliditäts- oder Hinterbliebenenschutz; hier 

soll den Tarifparteien Spielraum für Lösungsmöglichkeiten belassen 

werden), auch dann, wenn sie vom ArbGeb finanziert worden sind. – 
Nichttarifgebundene ArbGeb und ArbN im Geltungsbereich des Ta-

rifvertrages können (das Einverständnis der Versorgungseinrichtung 

vorausgesetzt – ein Kontrahierungszwang besteht also nicht) die 

Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelung vereinbaren. 
� Bei ArbGeb-Wechsel kann das Betriebsrentenkapital aus einer Ver-

sorgungszusage (des ehemaligen ArbGeb mit Einstandspflicht) auf 

die neue Versorgungseinrichtung mit reiner Beitragszusage (ohne 
Einstandspflicht des neuen ArbGeb) übertragen werden. Der neue 

ArbGeb kann den ArbN auf diese Durchführungsmöglichkeit festle-

gen. 
� Im Insolvenzfall des ArbGeb hat der ArbN künftig das Recht, eine auf 

sein Leben abgeschlossene Rückdeckungsversicherung fortzusetzen, 

sofern dies nicht den insolvenzrechtlichen Verteilungsregelungen 
widerspricht oder eine Übertragung des Anspruchs durch den Träger 

der Insolvenzsicherung mit Genehmigung der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht auf den Pensionsfonds erfolgt. Dabei 

tritt der versorgungsberechtigte ArbN als Versicherungsnehmer in 
die Versicherung ein und entscheidet darüber, ob er die Versiche-

rung mit eigenen Beiträgen weiter aufbauen möchte. Der Pensions-

Sicherungs-Verein wird in diesem Fall von seiner Leistungsverpflich-
tung befreit. 

� Den Tarifvertragsparteien wird die rechtssichere Einführung von be-

trieblichen Systemen automatischer Entgeltumwandlung (Options-
systeme) ermöglicht (auch für bereits bestehende Arbeitsverhältnis-

se). Optionssysteme können auch durch Betriebs- oder Dienstver-

einbarungen eingeführt werden, sofern der einschlägige Tarifvertrag 
dies zulässt. Die Tarifvertragsparteien können alle ArbGeb in ihrem 

Zuständigkeitsbereich verpflichten, solche Systeme einzuführen; sie 

können aber auch im Tarifvertrag den ArbGeb lediglich die Möglich-
keit einräumen, solche Systeme unter Bedingungen einzuführen, die 

im Tarifvertrag festgelegt sind. Dazu können etwa konkrete Kosten-

vorgaben im Hinblick auf den durchführenden Versorgungsträger 

gehören oder die Vorgabe, dass eine Invaliditäts- und Hinterbliebe-

nenabsicherung zum Leistungsspektrum gehören müssen. – Das Ge-

setz enthält lediglich grundlegende Vorgaben, wie solche Optionssys-

teme ausgestaltet sein müssen. Dazu gehören unter anderem die 
Festlegung von Mindestfristen, die dem ArbN ausreichend Zeit belas-

sen sollen, das Angebot auf Entgeltumwandlung zu prüfen, sowie 

Mindestanforderungen an Form und Inhalt des Angebots. – Nichtta-
rifgebundene ArbGeb können ein einschlägiges tarifvertragliches Op-

tionssystem anwenden oder auf Grund eines einschlägigen Tarifver-

trages durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung die Einführung eines 
Optionssystems regeln. »Einschlägig« wäre auch ein Tarifvertrag 

über ein Optionssystem, der zwischen ArbGeb-Verbänden und Ge-

werkschaften oder zwischen Zusammenschlüssen von ArbGeb-

Verbänden bzw. Gewerkschaften mit dem Ziel einer bundesweiten 
und branchenübergreifenden Inbezugnahmemöglichkeit abgeschlos-

sen würde. Auf diesem Weg könnte sichergestellt werden, dass mög-

lichst vielen nichttarifgebundenen ArbGeb die Möglichkeit eröffnet 
würde, für ihre Beschäftigten ein sachgerechtes, effizientes und kos-

tengünstiges Optionssystem einzuführen. 

� Die Tarifvertragsparteien müssen den Prozess der Einführung, Im-
plementierung und Durchführung der Betriebsrente auf Basis der 

reinen Beitragszusage begleiten. Dies kann im Rahmen gemeinsamer 

Einrichtungen (§ 4 TVG) erfolgen. Die Anforderung ist aber zum Bei-
spiel auch dann erfüllt, wenn die Tarifparteien im Aufsichtsrat der 

durchführenden Versorgungseinrichtung vertreten sind oder wenn 

sie durch eine Vertretung in spezifischen Gremien der Versorgungs-

einrichtung hinreichende Einflussmöglichkeiten auf das Betriebsren-
tensystem haben bzw. dieses mit steuern können. – Die Tarifver-

tragsparteien sollen beim Abschluss entsprechender Tarifverträge 

darauf achten, bestehende und gut funktionierende Betriebsrenten-
systeme möglichst nicht zu gefährden. Den Tarifparteien obliegt eine 

Prüfpflicht, ob über Tariföffnungsklauseln den Betriebs- und Arbeits-

vertragsparteien ermöglicht werden soll, die Beiträge für eine reine 
Beitragszusage auch auf der Grundlage der bereits bestehenden Zu-

sageformen »Leistungszusage«, »beitragsorientierte Leistungszusa-

ge« und »Beitragszusage mit Mindestleistung« zu verwenden. Nicht-
tarifgebundene ArbGeb und ArbN sollen nicht daran gehindert wer-

den, die von den Sozialpartnern mitgesteuerten Versorgungseinrich-

tungen zu nutzen. Werden Nichttarifgebundene aufgenommen, dür-
fen der durchführenden Versorgungseinrichtung seitens der Tarifver-

tragsparteien im Hinblick auf die Aufnahme und Verwaltung von 

ArbN nichttarifgebundener ArbGeb keine nachteiligen Sonderkondi-

tionen vorgegeben werden, sofern dies nicht sachlich begründet ist. 
� Mit der reinen Beitragszusage entfällt die bisherige Einstandspflicht 

des ArbGeb. Deshalb soll im Tarifvertrag ein zusätzlicher Beitrag des 

ArbGeb festgelegt werden, der nicht unmittelbar den einzelnen ArbN 
direkt gutgeschrieben oder zugerechnet wird (und damit für ArbN 

generell steuer- und beitragsfrei ist). Dieser Zusatzbeitrag (»Siche-

rungsbeitrag«) kann dazu genutzt werden, die Betriebsrenten etwa 
dadurch zusätzlich abzusichern, dass die Versorgungseinrichtung ei-

nen höheren Kapitaldeckungsgrad oder eine konservativere Kapital-

anlage realisiert; im Rahmen eines kollektiven Sparmodells kann er 
auch zum Aufbau kollektiven Kapitals verwendet werden. 

� Bei reiner Beitragszusage muss im Falle der Entgeltumwandlung im 

Tarifvertrag geregelt werden, dass der ArbGeb 15 Prozent des um-

gewandelten Entgelts zusätzlich als ArbGeb-Zuschuss an die Versor-
gungseinrichtung weiterleiten muss, soweit der ArbGeb durch die 

Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. 

� Bei Entgeltumwandlung über sog. externe Durchführungswege (Di-
rektversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) wird der ArbGeb ab 

2019 verpflichtet, den von ihm ersparten ArbGeb-Anteil zur Sozial-

versicherung in pauschalierter Form (15 Prozent) zugunsten seines 
Beschäftigten an die durchführende Versorgungseinrichtung weiter-

zuleiten (eine darauf beruhende Anwartschaft ist – ebenfalls – sofort 

unverfallbar). – Anders als der gesetzlich verpflichtende ArbGeb-
Zuschuss bei reiner Beitragszusage ist dieser (»generelle«) Zuschuss 

tarifdispositiv. Bestehende, für die Beschäftigten ungünstigere tarifli-

che Regelungen, bleiben gültig. – Für den (»generelle«) ArbGeb-
Zuschuss gelten die gleichen steuerlichen Regelungen wie für die 

mittels Entgeltumwandlung finanzierten Beiträge des ArbGeb. – Für 

individuelle wie kollektive Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die 

vor 2019 abgeschlossen wurden, gilt die Regelung erst ab 2022. 
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Änderungen des VAG 

� Im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) werden grundlegende Anfor-

derungen, die die durchführenden Einrichtungen bei reinen Beitrags-
zusagen einzuhalten haben, getroffen. – So darf die durchführende 

Einrichtung keine Mindestleistungen versprechen. Reine Beitragszu-

sagen erfordern daher vergleichsweise geringes Eigenkapital. Auf 
diese Weise wird erreicht, dass das neue Geschäft grundsätzlich allen 

Pensionsfonds, Pensionskassen und Lebensversicherungsunterneh-

men offen steht. 
� Die durchführende Einrichtung muss sich verpflichten, Altersversor-

gungsleistungen als lebenslange Zahlungen zu erbringen. Einmalaus-

zahlungen sind damit ausgeschlossen. 

� Bei reinen Beitragszusagen müssen sich die Tarifvertragsparteien an 
der Steuerung der betrieblichen Altersversorgung beteiligen. Dies 

schließt die Gestaltung der Kapitalanlage ein. Daher ist ein gesonder-

tes Sicherungsvermögen bzw. ein gesonderter Anlagestock (d. h. ei-
ne gesonderte Abteilung des Sicherungsvermögens) erforderlich. Je 

nach Ausgestaltung der Tarifverträge, die ggf. eine differenzierte 

Durchführung der reinen Beitragszusage vorsehen, können mehrere 
Sicherungsvermögen bzw. Anlagestöcke erforderlich sein. 

Änderungen des EStG 

� Übertragungen von bAV-Anwartschaften von einem auf einen ande-
ren Träger sind steuerneutral, soweit im Zusammenhang mit der 

Übertragung keine Zahlungen unmittelbar an den ArbN erfolgen. 

� Der steuerfreie Höchstbetrag in der kapitalgedeckten bAV (§ 3 Nr. 63 

EStG) wird von vier Prozent auf acht Prozent der RV-BBG (West) an-
gehoben; der beitragsfreie Höchstbetrag bleibt unverändert bei vier 

Prozent. Im Gegenzug wird der zusätzliche Höchstbetrag von 1.800 

Euro aufgehoben (Zusammenfassung des steuerfreien Höchstbetrags 
zu einem einheitlichen prozentualen Betrag). – Auf den steuerfreien 

Höchstbetrag sind Beiträge zur kapitalgedeckten bAV anzurechnen, 

die nach § 40b a. F. pauschal besteuert werden. Dies gilt jedoch nur, 
soweit die Beiträge vier Prozent der RV-BBG (West) übersteigen; der 

Höchstbetrag von vier Prozent wird damit durch pauschal besteuerte 

Beiträge nicht gemindert. 
� Der steuerfreie Sicherungsbeitrag des ArbGeb zur bAV ist nicht dem 

§ 3 Nr. 63 EStG zugeordnet, sondern dem neuen § 3 Nr. 63a EStG, 

und mindert daher – anders als der ArbGeb-Zuschuss wegen einge-
sparter SV-Beiträge bei Entgeltumwandlung – nicht den steuerfreien 

Dotierungsrahmen (bspw. für Entgeltumwandlung) des § 3 Nr. 63 

EStG. Fließen dem ArbN später aus dem Sicherungsbeitrag Versor-

gungsleistungen zu, sind diese voll zu besteuern. 
� Für die Verwendung einer Abfindung zugunsten einer bAV-

Anwartschaft steht künftig ein zusätzlicher Höchstbetrag zur Verfü-

gung (vier Prozent der RV-BBG vervielfältigt mit der Anzahl der Ka-
lenderjahre, in denen das Dienstverhältnis bestanden hat, höchstens 

zehn Jahre), unabhängig davon, ob bereits eine bAV über § 3 Nr. 63 

EStG gefördert wurde oder nicht. 
� Für Kalenderjahre, in denen im Inland bei ruhendem Dienstverhältnis 

kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen wird (bspw. Zeiten einer 

Entsendung ins Ausland, Elternzeit, Sabbatjahr), können Beiträge 
steuerbegünstigt nachgezahlt werden – jeweils bis zu acht Prozent 

der RV-BBG (West) im Jahr der Nachzahlung und für maximal zehn 

Kalenderjahre. Arbeitslöhne aus anderen Dienstverhältnissen (Steu-

erklasse VI oder pauschal besteuert) bleiben unberücksichtigt. 
� Erwirbt der ArbN bei Insolvenz des ArbGeb Ansprüche aus einer auf 

sein Leben abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung, wird dieser 

Erwerb steuerfrei gestellt. Der ArbN versteuert später die gesamten 
Leistungen aus der (evtl. mit eigenen Beiträgen fortgeführten) Versi-

cherung vollständig als »sonstige Einkünfte« und nicht teilweise auch 

als Arbeitslohn. 
� Wurde für einen ArbN vor 2018 mindestens ein bAV-Beitrag pauschal 

besteuert (was nur für Versorgungszusagen möglich war, die vor 

2005 erteilt wurden – § 40b EStG a.F.), liegen für diesen ArbN künftig 
die Voraussetzungen für die Pauschalbesteuerung sein ganzes Leben 

lang vor. Vertragsänderungen, Neuabschlüsse, Änderungen der Ver-

sorgungszusage, ArbGeb-Wechsel etc. sind unbeachtlich. 
� Die Grundzulage der Riester-Förderung wird ab Beitragsjahr 2018 

von 154 Euro auf 175 Euro jährlich angehoben. Auf Leistungen aus 

Riester-Verträgen ist künftig die sog. Fünftel-Regelung (§ 34 Abs. 1 

EStG) anwendbar. Beim »Wohnriestern« ist eine Unterbrechung der 

Eigennutzung von fünf Jahren unschädliche. 

� Ab 2018 wird ein bAV-Förderbetrag für ArbN mit unterdurchschnitt-
lichem Entgelt eingeführt. Der bAV-Förderbetrag ist ein staatlicher 

Zuschuss zu einem vom ArbGeb zusätzlich zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn geleisteten Beitrag zur bAV von ArbN mit geringem 
Einkommen (Bruttoarbeitslohn von monatlich nicht mehr als 2.200 

Euro). Gefördert werden Beiträge von mindestens 240 Euro bis 

höchstens 480 Euro im Kalenderjahr. Der staatliche Zuschuss beträgt 
30 Prozent des gesamten zusätzlichen ArbGeb-Beitrags, also mindes-

tens 72 Euro bis höchstens 144 Euro. Er wird dem ArbGeb im Wege 

der Verrechnung mit der von ihm abzuführenden Lohnsteuer ge-

währt. Der bAV-Förderbetrag hat keine Auswirkungen auf die Ries-
ter-Förderung – insbesondere werden die Riester-Zulagen nicht ge-

mindert oder auf den bAV-Förderbetrag angerechnet. – In Fällen, in 

denen der ArbGeb bereits im Jahr 2016 einen zusätzlichen ArbGeb-
Beitrag an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Di-

rektversicherung leistet, ist der jeweilige Förderbetrag auf den Be-

trag beschränkt, den der ArbGeb darüber hinaus leistet. – Beiträge 
aus Entgeltumwandlung sind nicht begünstigt. Ist keine Lohnsteuer 

einzubehalten oder ist sie geringer als der bAV-Förderbetrag, kommt 

es zu einer Erstattung durch das Finanzamt. Der ArbGeb-Beitrag ist 
steuerfrei und beitragsfrei in der Sozialversicherung, soweit er 480 

Euro nicht übersteigt. Der Dotierungsrahmen des § 3 Nr. 63 wird 

durch den steuerfreien förderfähigen Höchstbetrag nicht gemindert. 

– Der bAV-Förderbetrag kann für ArbN in Anspruch genommen wer-
den, deren Entgelt in Abhängigkeit vom Lohnzahlungszeitraum fol-

gende Beträge nicht übersteigt: 

- pro Tag 73,34 Euro, 
- pro Woche 513,34 Euro,  

- pro Monat 2.200 Euro oder 

- pro Jahr 26.400 Euro. 
Maßgeblich sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Beitragsleistung. 

– Voraussetzung für die steuerliche Förderung ist, dass Vertriebskos-

ten beim Abschluss des Vertrages über eine bAV nicht zulasten der 
ersten Beiträge einbehalten werden (»Zillmerung«). Vielmehr dürfen 

die Vertriebskosten nur als fester Anteil der laufenden Beiträge ein-

behalten werden. 
 

2018 

Beitragssatzverordnung 2018 

� Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung wird von 18,7% 
auf 18,6% gesenkt. 

 

2018 (Juli) 
Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz 

� Ab 1. Juli 2024 gilt in Gesamtdeutschland ein einheitlicher aktueller 

Rentenwert. An die Stelle von Entgeltpunkten (Ost) treten von da an 
(und rückwirkend) Entgeltpunkte. Die Angleichung der Ost-Renten 

erfolgt in sieben Schritten; im Einzelnen beträgt der AR(O) zum 

1. Juli 2018 95,8% des AR, 
1. Juli 2019 96,5% des AR, 

1. Juli 2020 97,2% des AR, 

1. Juli 2021 97,9% des AR, 

1. Juli 2022 98,6% des AR, 
1. Juli 2023 99,3% des AR. 

Der letzte Angleichungsschritt auf 100 Prozent vollzieht sich, indem 

der AR zum 1. Juli 2024 an die Stelle des AR(O) tritt. – Infolge dieser 
Vorgaben ist für die Zeit ab 1. Juli 2018 eine Festsetzung des Aus-

gleichsbedarfs (Ost) nicht mehr erforderlich.  

Zusätzlich zu den vorgegebenen Angleichungsschritten wird von Juli 
2018 bis Juli 2023 ein Vergleichswert ausschließlich auf Basis der 

Lohnentwicklung in den neuen Ländern unter Anwendung des bun-

deseinheitlichen Nachhaltigkeitsfaktors und des ebenfalls bundes-

einheitlichen »Riester-Faktors« ermittelt. Übersteigt der Ver-

gleichswert den nach den Angleichungsschritten festgelegten Wert, 

so ist der Vergleichswert als AR(O) festzusetzen. Der festzusetzende 
AR(O) ist mindestens um den Prozentsatz anzupassen, um den der 

AR angepasst wird. Hierdurch wird aufgrund der für den AR beste-

henden Schutzklausel ebenfalls sichergestellt, dass sich der festzu-
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setzende AR(O) nicht verringert. Zudem ist der festzusetzende AR(O) 

höchstens bis zur Höhe des AR anzupassen. 

� Spiegelbildlich zu der durch die Stufen vorgegebenen Angleichung 
des AR(O) an den AR wird die Umrechnung der Versichertenentgelte 

Ost abgeschmolzen. Der vorläufige Wert der Anlage 10 ist nur noch 

für 2018 auf dem Verordnungsweg zu bestimmen – für die Jahre 
2019 bis 2024 ergeben sich die (dann auch endgültigen) Werte un-

mittelbar aus dem Gesetz. Der Umrechnungswert der Anlage 10 zum 

SGB VI beträgt im Einzelnen im Jahr 
2019 1,0840, 

2020 1,0700, 

2021 1,0560, 

2022 1,0420, 
2023 1,0280, 

2024 1,0140. 

� Aus dem Stufenplan zur Angleichung des AR(O) ergeben sich Konse-
quenzen für die Bestimmung des Nachhaltigkeitsfaktors der Anpas-

sungsformel und damit für die Dynamisierung des AR. Für die Anpas-

sungen 2018 und 2019 erfolgt wie bisher zunächst eine getrennte 
Ermittlung der Äquivalenzbeitragszahler in West und Ost; anschlie-

ßend werden die Werte addiert. Für die Anpassung des AR 2020 

werden die gesamtdeutschen Äquivalenzbeitragszahler für 2018 neu 
bestimmt, um eine einheitliche Berechnungsgrundlage (für 2018 und 

2019) zu gewährleisten: Zur (Neu-) Ermittlung der Anzahl der ge-

samtdeutschen Äquivalenzbeitragszahler 2018 wird das Volumen der 

gesamtdeutschen Beiträge durch das Produkt aus dem Durch-
schnittsentgelt und dem Beitragssatz dividiert. – Die Berechnung der 

Anzahl der Äquivalenzrentner erfolgt für die Rentenanpassungen 

2018 bis 2025 weiterhin wie bisher getrennt nach West und Ost, weil 
es für die Kalenderjahre 2016 bis 2024 noch keinen bundeseinheitli-

chen aktuellen Rentenwert gibt. – Für die Anpassung der Renten 

2025 sind die dem Statistischen Bundesamt beziehungsweise der 
Deutschen Rentenversicherung Bund zu Beginn des Jahres 2025 vor-

liegenden gesamtdeutschen Daten zu den Bruttolöhnen und -

gehältern und den beitragspflichtigen Bruttolöhnen und -gehältern je 
Arbeitnehmer zugrunde zu legen. Dieses (abweichende) Verfahren ist 

erforderlich, da ein Rückgriff auf die Daten der Vorjahresverordnung 

nicht möglich ist, weil in der Berechnung der Anpassung 2025 im 
Lohnfaktor erstmals gesamtdeutsche Werte zugrunde gelegt wer-

den. 

� Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) – für die Renten- und Arbeits-

losenversicherung – sowie die Bezugsgröße (Ost) werden für die Jah-
re 2019 bis 2024 unter Verwendung des (endgültigen) Umrech-

nungswerts der Anlage 10 zum SGB VI bestimmt (der jeweilige Ost-

Wert ergibt sich aus der Division der BBG bzw. der Bezugsgröße 
durch den Umrechnungswert). 

� Der Bundeszuschuss (West) wird in den Jahren 2019 bis 2021 um je-

weils 400 Mio. Euro, im Jahr 2022 um 560 Mio. Euro und in den Jah-
ren 2023 bis 2025 um jeweils 480 Mio. Euro erhöht (bisher: 2019 bis 

2022 um jeweils 400 Mio. Euro); diese Beträge sind jeweils bei den 

Änderungen des Bundeszuschusses in den darauf folgenden Kalen-
derjahren zu berücksichtigen. 

 

2018 (Juli) 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2018 
� Die Renten steigen um 3,22% (West) bzw. 3,37% (Ost) – der AR be-

trägt ab Juli 32,03 EUR (bisher: 31,03 EUR) und der AR(O) 30,69 EUR 

(bisher: 29,69 EUR). 
 

2019 

RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz 
� Beginnt eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine 

Erziehungsrente im Jahr 2018 (2019) oder ist bei einer Hinterbliebe-

nenrente die versicherte Person im Jahr 2018 (2019) verstorben, en-
det die Zurechnungszeit mit Vollendung des 62. Lebensjahres und 3 

Monaten (65. Lebensjahres und 8 Monaten). – Beginnt eine Rente 

wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente 
nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2031 oder ist 

bei einer Hinterbliebenenrente die versicherte Person nach dem 31. 

Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2031 verstorben, wird das 

Ende der Zurechnungszeit wie folgt angehoben: 

Bei Beginn der  

Rente oder bei Tod 

des Versicherten im 
Jahr 

Anhebung 

um Monate 

auf Alter 

Jahre Monate 

2020 1 65 9 

2021 2 65 10 

2022 3 65 11 

2023 4 66 0 

2024 5 66 1 

2025 6 66 2 

2026 7 66 3 

2027 8 66 4 

2028 10 66 6 

2029 12 66 8 

2030 14 66 10 

 
� Bei Rentenbeginn oder Tod des Versicherten nach dem Jahr 2030 

endet die Zurechnungszeit mit der Vollendung des 67. Lebensjahres. 

Die Zurechnungszeit endet spätestens mit dem Erreichen der Regel-
altersgrenze. – Hat der verstorbene Versicherte im Zeitpunkt des To-

des Anspruch auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, 

ist bei einer nachfolgenden Hinterbliebenenrente eine Zurechnungs-

zeit nur insoweit zu berücksichtigen, wie sie in der vorangegangenen 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit angerechnet wurde. – 

Hat der verstorbene Versicherte eine Altersrente bezogen, ist bei ei-

ner nachfolgenden Hinterbliebenenrente eine Zurechnungszeit nicht 
zu berücksichtigen. Dadurch wird vermieden, dass in Fällen, in denen 

eine Hinterbliebenenrente einer (vorgezogenen) Altersrente folgt, 

mit zunehmender Verlängerung der Zurechnungszeit Wertungswi-
dersprüche zwischen Altersrenten und Hinterbliebenenrenten ent-

stehen. Im Ergebnis kommen aber auch bei diesen Hinterbliebenen-

renten die bei einer vorangegangenen Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit bereits berücksichtigten Zurechnungszeiten 

der/dem Hinterbliebenen zu Gute. 

� Die bisherige Gleitzone (Bruttoentgelt-Korridor von 400 EUR ober-
halb der Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR) wird ab Juli 2019 zum 

»Übergangsbereich« und der Korridor wird auf 850 EUR ausgedehnt; 

der obere Grenzwert des Übergangsbereichs beträgt damit künftig 

1.300 EUR (bisher: 850 EUR). Bis zu diesem monatlichen Bruttoent-
gelt steigt der ArbN-Anteil zur SV in konkavem Verlauf auf den vollen 

Satz. Entgeltpunkte für Beitragszeiten aus einer Beschäftigung im 

Übergangsbereich nach Juni 2019 werden aus dem erzielten und 
nicht aus dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt ermittelt; so wird 

vermieden, dass die geringeren Rentenversicherungsbeiträge im 

Übergangsbereich ab Juli 2019 aus der verminderten Beitragsbemes-
sungsgrundlage  zu geringeren Rentenansprüchen führen. Gleichzei-

tig entfällt die bisherige Option des Verzichts auf die Gleitzonenrege-

lung im Rahmen des SGB VI. 
� In der allgemeinen Rentenversicherung darf das Sicherungsniveau 

vor Steuern (SvS = Rentenniveau) bis zum Jahr 2025 48 Prozent nicht 

unterschreiten und der Beitragssatz darf bis zum Jahr 2025 20 Pro-

zent nicht überschreiten (doppelte Haltelinie). Gleichzeitig wird der 
Beitragssatz für 2019 auf seiner gegenwärtigen Höhe von 18,6 Pro-

zent festgeschrieben; diesen Satz darf er bis 2025 nicht unterschrei-

ten. – Wird die Haltelinie beim Rentenniveau in der Zeit vom 1. Juli 
2019 bis zum 1. Juli 2025 mit dem nach der geltenden Anpassungs-

formel ermittelten aktuellen Rentenwert (AR) unterschritten, ist der 

aktuelle Rentenwert so anzuheben, dass das SvS mindestens 48 Pro-
zent beträgt. – Damit die Einhaltung der Haltelinie beim Sicherungs-

niveau im Verfahren der jeweiligen Rentenanpassung rechentech-

nisch ohne Ermessensspielraum und eindeutig nachvollziehbar erfol-
gen kann, wird die Definition des SvS – Verhältniswert aus verfügba-

rer Standardrente (StR) und verfügbarem Durchschnittsentgelt (BE) – 

(über 2025 hinaus) neu gefasst.  
- Bislang wird die verfügbare Standardrente des Kalenderjahres er-

mittelt aus 45 persönlichen Entgeltpunkten (pEP) – gemindert um 

den von den Rentnern zu tragenden allgemeinen Beitragsanteil 

sowie den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz zur Krankenversi-
cherung und den Beitrag zur Pflegeversicherung; Berechnungs- 

wie Referenzzeitraum ist das Kalenderjahr mit idR unterschiedlich 

hohen AR im ersten und zweiten Halbjahr (Brutto-StR 2018: 
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17.026,20 EUR, verfügbare StR 2018: 15.178,86 EUR). Künftig ist 

(Brutto-) Standardrente jener Betrag, der sich unter Zugrundele-

gung des ab dem 1. Juli des betreffenden Kalenderjahres gelten-
den AR für 12 Monate ergibt; Berechnungs- und Referenzzeitraum 

sind damit nicht mehr deckungsgleich. Gegenüber der bisherigen 

Berechnung fällt die (neue) Standardrente regelmäßig höher aus. 
Nach Abzug der von den Rentnerinnen und Rentnern zu tragenden 

SV-Beiträgen des betreffenden Kalenderjahres verbleibt die ver-

fügbare Standardrente (Brutto-StR 2018 (neu): 17.296,20 EUR, 
verfügbare StR 2018 (neu): 15.419,56 EUR).  

- Bislang ist verfügbares Durchschnittsentgelt des Kalenderjahres 

das Durchschnittsentgelt nach Anlage 1 zum SGB VI – gemindert 

um den durchschnittlich zu entrichtenden Arbeitnehmersozialbei-
trag einschließlich des durchschnittlichen Aufwands zur zusätzli-

chen Altersvorsorge; rechnerisch maßgebend hierbei ist die Sozi-

albeitragsquote der Arbeitnehmer nach den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR). Künftig wird das verfügbare Durch-

schnittsentgelt des jeweiligen Kalenderjahres ermittelt, indem das 

verfügbare Durchschnittsentgelt des Vorjahres mit der für die 
Rentenanpassung maßgebenden Veränderung der Bruttolöhne 

und -gehälter je Arbeitnehmer und der Veränderung der Netto-

quote (des Arbeitsentgelts) des jeweiligen Kalenderjahres gegen-
über dem Vorjahr angepasst wird. Die Nettoquote (des Arbeits-

entgelts) des jeweiligen Kalenderjahres wird ermittelt, indem vom 

Wert 100 Prozent der vom ArbN zu tragende Anteil am Gesamt-

SV-Beitragssatz (= ArbN-Anteile zur SV am 1. Januar ohne Bei-
tragszuschlag zur Pflegeversicherung) des betreffenden Kalender-

jahres abgezogen wird. Veränderungen des durchschnittlichen 

Aufwands zur zusätzlichen Altersvorsorge spielen bei der Fort-
schreibung des verfügbaren Durchschnittsentgelts künftig keine 

Rolle mehr. Als verfügbares Durchschnittsentgelt für 2018 wird ein 

Betrag von 32.064 EUR festgesetzt; dessen Anhebung gegenüber 
dem bisherigen Berechnungsverfahren entspricht dem Verhältnis 

der neuen zur bisherigen Standardrente. Damit ergibt sich für 

2018 ein Rentenniveau (SvS) von  
15.178,86 EUR / 32.064 EUR x 100 = 48,1%,  

womit das Sicherungsniveau nach der neuen und der bisherigen 

Definition gleich hoch ist.  
Ab 2019 bezieht sich der Ausweis des Rentenniveaus faktisch nicht 

mehr auf das Kalenderjahr, sondern auf das Rentenanpassungsjahr 

(Juli bis Juni). 

� Der Ausgleichsbedarf (infolge der Schutzklauseln unterbliebene 
Dämpfungen der Rentenanpassung) beträgt in der Zeit bis zum 30. 

Juni 2026 1,0000. Die bislang vorgeschriebene jährliche (Neu-) Be-

rechnung des Ausgleichsbedarfs erfolgt in dieser Zeit nicht. Damit 
wird das Sicherungsniveau auch nicht nachträglich (durch Verrech-

nung mit einem evtl. zwischenzeitlich aufgebauten Ausgleichsbe-

darfs) wieder in Frage gestellt. – Dies gilt sowohl für die Anwendung 
der allgemeinen Schutzklausel als auch für das Greifen der neuen Ni-

veauschutzklausel. 

� Für Geburten vor 1992 wird die Kindererziehungszeit auf 30 Monate 
(bisher: 24 Monate) erhöht. 

� Ausschließlich für die Einhaltung der Beitragssatzobergrenze von 20 

Prozent zahlt der Bund in den Kalenderjahren 2022 bis 2025 zusätz-

lich zu den Bundeszuschüssen (allgemeiner BuZu, zusätzlicher BuZu, 
Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen BuZu) jeweils 500 Millionen Euro 

an die allgemeine Rentenversicherung (Sonderzahlungen). Die Beträ-

ge werden in den Jahren 2023 bis 2025 analog zu den Bestimmungen 
für den allgemeinen Bundeszuschuss (Entwicklung von Löhnen und 

Beitragssatz) dynamisiert. – Bis zum Jahr 2025 werden bei der Fest-

setzung des Beitragssatzes die geleisteten Sonderzahlungen des 
Bundes bei der Beitragssatzbestimmung nicht berücksichtigt, also 

rechnerisch von dem Wert der Nachhaltigkeitsrücklage abgezogen, 

die für die Prüfung der Einhaltung der Mindestrücklage bzw. Höchst-
nachhaltigkeitsrücklage herangezogen wird (dies gilt nur, solange die 

Haltelinie von 20 Prozent nicht »gerissen« wird). Dadurch wird si-

chergestellt, dass die Sonderzahlungen bis zum Jahr 2025 ausschließ-
lich für die Einhaltung der Beitragssatzobergrenze von 20 Prozent 

verwendet werden. 

� Wenn bis zum Jahr 2025 mit einem Beitragssatz von 20 Prozent die 

Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage am Ende des Kalenderjahres, für 

welches der Beitragssatz zu bestimmen ist, den Wert der Mindest-

rücklage (0,2 Monatsausgaben) voraussichtlich unterschreiten, ist 

der zusätzliche Bundeszuschuss für das betreffende Jahr so zu erhö-
hen, dass die Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage den Wert der Min-

destrücklage voraussichtlich erreichen (Aufstockungsbetrag). Die 

Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage umfassen in diesem Fall auch die 
Sonderzahlungen (s.o.), die bei der Beitragssatzbestimmung ansons-

ten nicht berücksichtigt werden. – Der zusätzliche Bundeszuschuss 

ohne den Aufstockungsbetrag ist Ausgangsbetrag für die Festsetzung 
des zusätzlichen Bundeszuschusses für das folgende Kalenderjahr. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


